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Ausschreiben aus Hochfürstl. Regierung.

An sämtliche Städte uns Amuer, auch gräfl. rc. Gerichte.

Serenrllim; Nostri Hochfürstl. gestalt allgemein wiederum frey
' Durchl. haben so viel es gegeben seyn, wenn für jedes

die vorhin untersagte Brandts« ausgehende Ohm Brandtewem
weinS Aus - und Einfuhr- und Zwey Mütte Korn ins Land

Schließung der Blaßen betrift, wiederum eingeführt und solches
nachfoidende gnädigste Verord- in gehöriger Maaße bescheinigt,
nung zu stellen geruhet. mithin bey jedesmaliger expor-

r) Solle die Ausfuhr des tation und importarion bey den
Brandteweinö von nun an der- Amts - oder Stadt - und Ge

richts-


